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Änderung Forstgesetz 1975 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Sonstige Maßnahmen Sonstige Maßnahmen 

§ 45. (1) Es ist verboten, durch Handlungen oder Unterlassungen die 
gefahrdrohende Vermehrung von Forstschädlingen zu begünstigen; dies gilt auch 
für den Fall, dass eine Massenvermehrung nicht unmittelbar droht. Bereits 
gefälltes Holz, das von Forstschädlingen in gefahrdrohendem Ausmaß befallen ist 
oder als deren Brutstätte dienen kann, ist, wo immer es sich befindet, so 
rechtzeitig zu behandeln, dass eine Verbreitung von Forstschädlingen 
unterbunden wird. Diese Verpflichtung trifft den Waldeigentümer oder den 
jeweiligen Inhaber des Holzes. 

§ 45. (1) Es ist verboten, durch Handlungen oder Unterlassungen die 
gefahrdrohende Vermehrung von Forstschädlingen zu begünstigen; dies gilt auch 
für den Fall, dass eine Massenvermehrung nicht unmittelbar droht. Bereits 
gefälltes Holz, das von Forstschädlingen in gefahrdrohendem Ausmaß befallen ist 
oder als deren Brutstätte dienen kann, ist, wo immer es sich befindet, so 
rechtzeitig zu behandeln, dass eine Verbreitung von Forstschädlingen 
unterbunden wird. Diese Verpflichtung trifft den Waldeigentümer oder den 
jeweiligen Inhaber des Holzes. 

(2) Die näheren Anordnungen über alle für eine Vorbeugung oder 
Verhinderung einer gefahrdrohenden Forstschädlingsvermehrung geeigneten und 
erforderlichen Maßnahmen hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft durch Verordnung zu erlassen. In dieser kann 
insbesondere vorgesehen werden, dass 

(2) Die näheren Anordnungen über alle für eine Vorbeugung oder 
Verhinderung einer gefahrdrohenden Forstschädlingsvermehrung geeigneten und 
erforderlichen Maßnahmen hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft durch Verordnung zu erlassen. In dieser kann 
insbesondere vorgesehen werden, dass 

 1. innerhalb einer dem Erfordernis der bestmöglichen Verhinderung einer 
gefahrdrohenden Forstschädlingsvermehrung entsprechenden Frist 
befallene oder vom Befall bedrohte Stämme gefällt, solche Hölzer 
raschest aufgearbeitet, aus dem Wald entfernt, entrindet oder sonst für 
eine gefahrdrohende Forstschädlingsvermehrung ungeeignet gemacht 
werden, 

 1. innerhalb einer dem Erfordernis der bestmöglichen Verhinderung einer 
gefahrdrohenden Forstschädlingsvermehrung entsprechenden Frist 
befallene oder vom Befall bedrohte Stämme gefällt, solche Hölzer 
raschest aufgearbeitet, aus dem Wald entfernt, entrindet oder sonst für 
eine gefahrdrohende Forstschädlingsvermehrung ungeeignet gemacht 
werden, 

 2. die Lagerung solcher Hölzer, auch außerhalb des Waldes, nur gestattet 
ist, wenn sie bestimmten chemischen oder mechanischen 
Behandlungsweisen, wie Besprühen oder Entrindung, unterworfen sind. 

 2. die Lagerung solcher Hölzer, auch außerhalb des Waldes, nur gestattet 
ist, wenn sie bestimmten chemischen oder mechanischen 
Behandlungsweisen, wie Besprühen oder Entrindung, unterworfen sind. 

 (3) Ist in Zeiten einer gefahrdrohenden Massenvermehrung von 
Forstschädlingen die Sicherung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung einer 
bestimmten Region gefährdet, so kann die Bundesministerin für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus durch Verordnung nähere Anordnungen zur einer auf 
die Dauer dieser Gefährdung zeitlich befristeten Abnahmeverpflichtung 
holzverarbeitender Betriebe von Schadholz aus dieser Region vorsehen. Als 
Region ist ein Gebiet im Umkreis der jeweiligen holzverarbeitenden Betriebe 
festzulegen, das je nach Lage der gefährdeten Waldflächen auch Gebiete 
angrenzender Staaten umfassen kann. 

Unterricht und Lehrplan Unterricht und Lehrplan 

§ 119. (1) Der theoretische Unterricht ist durch Übungen und durch 
praktischen Unterricht zu ergänzen. Das Ausmaß des theoretischen und 

§ 119. (1) Der theoretische Unterricht ist durch Übungen und durch 
praktischen Unterricht zu ergänzen. Das Ausmaß des theoretischen und 
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praktischen Unterrichtes sowie der Übungen hat in den Pflichtgegenständen 
mindestens 2 800 Stunden zu umfassen. 

praktischen Unterrichtes sowie der Übungen hat in den Pflichtgegenständen 
mindestens 2 800 Stunden zu umfassen. 

(2) Den Lehrplan hat der Bundesminister für Bildung und Frauen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft durch Verordnung festzusetzen, wobei als 
Pflichtgegenstände vorzusehen sind: 

(2) Den Lehrplan hat der Bundesminister für Bildung und Frauen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft durch Verordnung festzusetzen, wobei als 
Pflichtgegenstände vorzusehen sind: 

 1. allgemeinbildende Gegenstände (Religion, Deutsch, Lebende 
Fremdsprache, Geschichte, Geografie, Politische Bildung, Recht sowie 
Bewegung und Sport), 

 1. allgemeinbildende Gegenstände (Religion oder Ethik, Deutsch, Lebende 
Fremdsprache, Geschichte, Geografie, Politische Bildung, Recht sowie 
Bewegung und Sport), 

 2. die im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erforderlichen 
mathematischen, naturwissenschaftlichen, forstfachlichen, jagdlichen, 
wirtschaftlichen und sonstigen Unterrichtsgegenstände, 

 2. die im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erforderlichen 
mathematischen, naturwissenschaftlichen, forstfachlichen, jagdlichen, 
wirtschaftlichen und sonstigen Unterrichtsgegenstände, 

 3. praktischer Unterricht in den für die künftige Berufstätigkeit 
erforderlichen forstlichen, jagdlichen und wirtschaftlichen 
Unterrichtsgegenständen. 

 3. praktischer Unterricht in den für die künftige Berufstätigkeit 
erforderlichen forstlichen, jagdlichen und wirtschaftlichen 
Unterrichtsgegenständen. 

Die relevanten Bestimmungen der §§ 5, 7 und 8a des Land- und 
Forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes, BGBl. Nr. 175/1966, sind sinngemäß 
anzuwenden. 

Die relevanten Bestimmungen der §§ 5, 7 und 8a des Land- und 
Forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes, BGBl. Nr. 175/1966, sind sinngemäß 
anzuwenden. 

 (3) Ab dem Schuljahr 2021/22 ist für jene Schülerinnen und Schüler, die am 
Religionsunterricht nicht teilnehmen, der Pflichtgegenstand Ethik im Ausmaß von 
zwei Wochenstunden vorzusehen. 

 (4) Der Pflichtgegenstand Ethik ist möglichst zeitgleich mit dem 
Religionsunterricht jener gesetzlich anerkannten Kirche (Religionsgesellschaft) 
durchzuführen, der die höchste Zahl an Schülerinnen und Schülern der Schule 
angehört. Wenn Kirchen (Religionsgesellschaften) den Religionsunterricht in 
kooperativer Form abhalten, so ist für die Ermittlung der Zahl der Schülerinnen 
und Schüler die Summe aller Angehörigen der an der Kooperation teilnehmenden 
Kirchen zu bilden. Sind weniger als zehn Schülerinnen oder Schüler einer Klasse 
zur Teilnahme am Ethikunterricht verpflichtet, so sind sie zunächst mit 
Schülerinnen oder Schülern anderer Klassen der gleichen Schulstufe, dann 
anderer Klassen der Schule und schließlich anderer Schulen zusammenzuziehen, 
bis die Zahl mehr als zehn beträgt. 

(3) Zur Ergänzung des praktischen Unterrichts ist im Lehrplan zwischen den 
beiden Schulstufen eine Pflichtpraxis von einem Monat vorzusehen. 

(5) Zur Ergänzung des praktischen Unterrichts ist im Lehrplan zwischen den 
beiden Schulstufen eine Pflichtpraxis von einem Monat vorzusehen. 

(4) Die Schulbehörde kann zur Erprobung besonderer pädagogischer und 
schulorganisatorischer Maßnahmen Schulversuche durchführen. § 6 des Land- 
und Forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes, BGBl. Nr. 175/1966, ist 

(6) Die Schulbehörde kann zur Erprobung besonderer pädagogischer und 
schulorganisatorischer Maßnahmen Schulversuche durchführen. § 6 des Land- 
und Forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes, BGBl. Nr. 175/1966, ist 
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sinngemäß anzuwenden. sinngemäß anzuwenden. 

Aufnahme in die Fachschule Aufnahme in die Fachschule 

§ 120. (1) Die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Fachschule sind § 120. (1) Die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Fachschule sind 

 1. die körperliche und geistige Eignung und  1. die körperliche und geistige Eignung und 

 2. das vollendete 16. Lebensjahr.  2. das im Kalenderjahr der Aufnahme vollendete 16. Lebensjahr. 

(2) Die geistige Eignung gilt mit dem Abschluss (2) Die geistige Eignung gilt mit dem Abschluss 

 1. der zweiten Klasse bzw. des zweiten Jahrganges einer berufsbildenden 
mittleren oder höheren Schule oder 

 1. der zweiten Klasse bzw. des zweiten Jahrganges einer berufsbildenden 
mittleren oder höheren Schule oder 

 2. einer Berufsausbildung nach dem erfolgreichen Abschluss der neunten 
Schulstufe oder 

 2. einer Berufsausbildung nach dem erfolgreichen Abschluss der neunten 
Schulstufe oder 

 3. einer höherwertigen Ausbildung als der nach Z 1 oder 2  3. einer höherwertigen Ausbildung als der nach Z 1 oder 2 

als gegeben. als gegeben. 

(3) Die Voraussetzungen nach Abs. 2 sind in Ausnahmefällen nicht 
erforderlich, wenn auf Grund besonderer land- oder forstwirtschaftlicher 
Kenntnisse, Fähigkeiten oder Kompetenzen des Aufnahmewerbers/der 
Aufnahmewerberin die Schulleitung feststellt, dass diese Person mit hoher 
Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der Fachschule genügen wird. 

(3) Die Voraussetzungen nach Abs. 2 sind in Ausnahmefällen nicht 
erforderlich, wenn auf Grund besonderer land- oder forstwirtschaftlicher 
Kenntnisse, Fähigkeiten oder Kompetenzen des Aufnahmewerbers/der 
Aufnahmewerberin die Schulleitung feststellt, dass diese Person mit hoher 
Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der Fachschule genügen wird. 

(4) Die Voraussetzungen nach Abs. 2 gelten auch als erfüllt, (4) Die Voraussetzungen nach Abs. 2 gelten auch als erfüllt, 

 1. wenn die Berufsausbildung  1. wenn die Berufsausbildung 

 a) zum Forstaufsichtsorgan im Sinne des § 96 Abs. 4 oder  a) zum Forstaufsichtsorgan im Sinne des § 96 Abs. 4 oder 

 b) zum Berufsjäger oder zur Berufsjägerin  b) zum Berufsjäger oder zur Berufsjägerin 

absolviert wird oder absolviert wird oder 

 2. wenn das Betriebspraktikum während einer Ausbildung an einer land- 
und forstwirtschaftlichen Fachschule ersetzt werden soll. 

 2. wenn das Betriebspraktikum während einer Ausbildung an einer land- 
und forstwirtschaftlichen Fachschule ersetzt werden soll. 

(5) Es ist jenen Aufnahmewerberinnen und Aufnahmewerbern der Vorzug 
zu geben, die die Voraussetzungen nach Abs. 2 Z 1 nachweisen. 

(5) Es ist jenen Aufnahmewerberinnen und Aufnahmewerbern der Vorzug 
zu geben, die die Voraussetzungen nach Abs. 2 Z 1 nachweisen. 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 174. (1) Wer § 174. (1) Wer 

 a)   a)  

 1. entgegen § 13 eine Wiederbewaldung oder die Nachbesserung einer 
Verjüngung nicht durchführt; 

 1. entgegen § 13 eine Wiederbewaldung oder die Nachbesserung einer 
Verjüngung nicht durchführt; 

 2. entgegen § 14 Abs. 2 keinen Deckungsschutz gewährt;  2. entgegen § 14 Abs. 2 keinen Deckungsschutz gewährt; 

 3. das Waldverwüstungsverbot des § 16 Abs. 1 nicht befolgt;  3. das Waldverwüstungsverbot des § 16 Abs. 1 nicht befolgt; 

 4. den behördlichen Vorkehrungen und Vorschreibungen zur Abstellung  4. den behördlichen Vorkehrungen und Vorschreibungen zur Abstellung 
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von Waldverwüstungen oder Beseitigung der Folgen derselben gemäß 
§ 16 Abs. 3 zuwiderhandelt; 

von Waldverwüstungen oder Beseitigung der Folgen derselben gemäß 
§ 16 Abs. 3 zuwiderhandelt; 

 5. entgegen einem behördlichen Auftrag gemäß § 16 Abs. 4 erster Satz 
Abfall aus dem Wald nicht entfernt; 

 5. entgegen einem behördlichen Auftrag gemäß § 16 Abs. 4 erster Satz 
Abfall aus dem Wald nicht entfernt; 

 6. das Rodungsverbot des § 17 Abs. 1 nicht befolgt;  6. das Rodungsverbot des § 17 Abs. 1 nicht befolgt; 

 6a. entgegen § 17a Abs. 4 eine Wiederbewaldung oder die Nachbesserung 
der Verjüngung nicht durchführt; 

 6a. entgegen § 17a Abs. 4 eine Wiederbewaldung oder die Nachbesserung 
der Verjüngung nicht durchführt; 

 7. den Vorschreibungen gemäß § 18 Abs. 1, 2 und 3 erster Satz nicht 
nachkommt oder entgegen Abs. 6 vor Erlag der Sicherheitsleistung 
mit der Durchführung der Rodung beginnt; 

 7. den Vorschreibungen gemäß § 18 Abs. 1, 2 und 3 erster Satz nicht 
nachkommt oder entgegen Abs. 6 vor Erlag der Sicherheitsleistung 
mit der Durchführung der Rodung beginnt; 

 8. eine Rodung entgegen § 19 Abs. 8 durchführt;  8. eine Rodung entgegen § 19 Abs. 8 durchführt; 

 9. Schutzwald entgegen § 22 Abs. 1 oder entgegen einer Verordnung 
gemäß § 22 Abs. 4 behandelt oder den Verpflichtungen gemäß § 22 
Abs. 3 zweiter Satz nicht entspricht; 

 9. Schutzwald entgegen § 22 Abs. 1 oder entgegen einer Verordnung 
gemäß § 22 Abs. 4 behandelt oder den Verpflichtungen gemäß § 22 
Abs. 3 zweiter Satz nicht entspricht; 

 10. Wald entgegen der behördlichen Untersagung gemäß § 23 Abs. 2 
zweiter Satz behandelt; 

 10. Wald entgegen der behördlichen Untersagung gemäß § 23 Abs. 2 
zweiter Satz behandelt; 

 11. entgegen einer behördlichen Anordnung der Verpflichtung zur 
Durchführung einer Fällung gemäß § 24 Abs. 4 nicht nachkommt; 

 11. entgegen einer behördlichen Anordnung der Verpflichtung zur 
Durchführung einer Fällung gemäß § 24 Abs. 4 nicht nachkommt; 

 12. in der Kampfzone des Waldes den Bewuchs entgegen dem Gebot des 
§ 25 Abs. 1 erster Satz behandelt, Fällungen entgegen einem gemäß 
Abs. 1 zweiter Satz erlassenen Bescheid oder einer behördlichen 
Auszeige gemäß Abs. 1 dritter Satz durchführt, entgegen Abs. 2 erster 
Satz oder Abs. 3 erster und dritter Satz ohne behördliche Bewilligung 
oder entgegen einer solchen den Bewuchs nicht nur vorübergehend 
verringert oder diesen verändert; 

 12. in der Kampfzone des Waldes den Bewuchs entgegen dem Gebot des 
§ 25 Abs. 1 erster Satz behandelt, Fällungen entgegen einem gemäß 
Abs. 1 zweiter Satz erlassenen Bescheid oder einer behördlichen 
Auszeige gemäß Abs. 1 dritter Satz durchführt, entgegen Abs. 2 erster 
Satz oder Abs. 3 erster und dritter Satz ohne behördliche Bewilligung 
oder entgegen einer solchen den Bewuchs nicht nur vorübergehend 
verringert oder diesen verändert; 

 13. den Vorschreibungen und Anordnungen der §§ 28 und 29 über 
Bannwald zuwiderhandelt; 

 13. den Vorschreibungen und Anordnungen der §§ 28 und 29 über 
Bannwald zuwiderhandelt; 

 14. entgegen § 37 Abs. 1 durch die Waldweide eine Waldgefährdung 
herbeiführt; 

 14. entgegen § 37 Abs. 1 durch die Waldweide eine Waldgefährdung 
herbeiführt; 

 15. die Waldweide entgegen § 37 Abs. 3 auf Schonungsflächen betreibt 
oder die Weidetiere von solchen Flächen nicht fernhält; 

 15. die Waldweide entgegen § 37 Abs. 3 auf Schonungsflächen betreibt 
oder die Weidetiere von solchen Flächen nicht fernhält; 

 16. den Bestimmungen des § 40 über das Feuerentzünden im Wald 
zuwiderhandelt; 

 16. den Bestimmungen des § 40 über das Feuerentzünden im Wald 
zuwiderhandelt; 

 17. den im § 41 zum Zwecke der Vorbeugung gegen Waldbrände 
vorgesehenen Verboten, Anordnungen und sonstigen 
Vorschreibungen zuwiderhandelt; 

 17. den im § 41 zum Zwecke der Vorbeugung gegen Waldbrände 
vorgesehenen Verboten, Anordnungen und sonstigen 
Vorschreibungen zuwiderhandelt; 

 18. die gemäß § 44 Abs. 1 bis 3 und 6 erster Satz vorgeschriebene  18. die gemäß § 44 Abs. 1 bis 3 und 6 erster Satz vorgeschriebene 
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Bekämpfung von Forstschädlingen unterläßt oder einer gemäß Abs. 7 
getroffenen Anordnung zuwiderhandelt; 

Bekämpfung von Forstschädlingen unterläßt oder einer gemäß Abs. 7 
getroffenen Anordnung zuwiderhandelt; 

 19. den zur Verhinderung der Vermehrung von Forstschädlingen 
vorgesehenen Verboten und Geboten des § 45 zuwiderhandelt; 

 19. den zur Verhinderung der Vermehrung von Forstschädlingen 
vorgesehenen Verboten und Geboten des § 45 zuwiderhandelt; 

   19a. entgegen § 45 Abs. 3 der Abnahmeverpflichtung zuwiderhandelt; 

 19a. entgegen § 46 Pflanzenschutzmittel verwendet;  19b. entgegen § 46 Pflanzenschutzmittel verwendet; 

 20. eine Anlage entgegen den §§ 49 und 50 ohne Bewilligung betreibt 
oder ändert oder die in der Bewilligung vorgeschriebenen 
Bedingungen und Auflagen nicht einhält; 

 20. eine Anlage entgegen den §§ 49 und 50 ohne Bewilligung betreibt 
oder ändert oder die in der Bewilligung vorgeschriebenen 
Bedingungen und Auflagen nicht einhält; 

 21. den bescheidmäßigen Vorschreibungen gemäß § 51 Abs. 2 und 3 nicht 
entspricht; 

 21. den bescheidmäßigen Vorschreibungen gemäß § 51 Abs. 2 und 3 nicht 
entspricht; 

 22. eine Bringung entgegen § 58 Abs. 3 und 4 durchführt;  22. eine Bringung entgegen § 58 Abs. 3 und 4 durchführt; 

 23. Bringungsanlagen entgegen § 60 Abs. 1 oder 2 plant, errichtet oder 
erhält; 

 23. Bringungsanlagen entgegen § 60 Abs. 1 oder 2 plant, errichtet oder 
erhält; 

 24. Eingriffe über das gemäß § 60 Abs. 3 im Zusammenhalt mit Abs. 2 
dieser Bestimmung zulässige Ausmaß hinaus vornimmt oder zuläßt 
oder Eingriffe nicht gemäß Abs. 3 zweiter Satz beseitigt; 

 24. Eingriffe über das gemäß § 60 Abs. 3 im Zusammenhalt mit Abs. 2 
dieser Bestimmung zulässige Ausmaß hinaus vornimmt oder zuläßt 
oder Eingriffe nicht gemäß Abs. 3 zweiter Satz beseitigt; 

 25. eine gemäß § 62 Abs. 1 bewilligungspflichtige Bringungsanlage ohne 
Bewilligung errichtet oder den in der Errichtungsbewilligung gemäß 
§ 62 Abs. 3 enthaltenen Vorschreibungen nicht nachkommt; 

 25. eine gemäß § 62 Abs. 1 bewilligungspflichtige Bringungsanlage ohne 
Bewilligung errichtet oder den in der Errichtungsbewilligung gemäß 
§ 62 Abs. 3 enthaltenen Vorschreibungen nicht nachkommt; 

 26. der im § 65 Abs. 2 enthaltenen Verpflichtung zur Wiederbewaldung 
nicht rechtzeitig nachkommt; 

 26. der im § 65 Abs. 2 enthaltenen Verpflichtung zur Wiederbewaldung 
nicht rechtzeitig nachkommt; 

 27. die im § 65 Abs. 3 bezeichneten Flächen ohne Rodungsbewilligung zu 
anderen als zu Zwecken der Waldkultur verwendet oder im Falle des 
Vorliegens einer Rodungsbewilligung für solche Flächen den in dieser 
vorgeschriebenen Vorkehrungen nicht nachkommt; 

 27. die im § 65 Abs. 3 bezeichneten Flächen ohne Rodungsbewilligung zu 
anderen als zu Zwecken der Waldkultur verwendet oder im Falle des 
Vorliegens einer Rodungsbewilligung für solche Flächen den in dieser 
vorgeschriebenen Vorkehrungen nicht nachkommt; 

 28. dem gemäß § 80 Abs. 1 vorgesehenen Fällungsverbot zuwiderhandelt;  28. dem gemäß § 80 Abs. 1 vorgesehenen Fällungsverbot zuwiderhandelt; 

 29. Kahlhiebe entgegen dem Verbot des § 82 Abs. 1 durchführt;  29. Kahlhiebe entgegen dem Verbot des § 82 Abs. 1 durchführt; 

 30. Fällungen entgegen den Bestimmungen des § 85 Abs. 1 durchführt;  30. Fällungen entgegen den Bestimmungen des § 85 Abs. 1 durchführt; 

 31. Fällungen in der Kampfzone des Waldes entgegen einer oder ohne 
Bewilligung gemäß § 100 Abs. 1 lit. b durchführt; 

 31. Fällungen in der Kampfzone des Waldes entgegen einer oder ohne 
Bewilligung gemäß § 100 Abs. 1 lit. b durchführt; 

 32. entgegen einer Vorschreibung gemäß § 100 Abs. 1 lit. f Fällungen zur 
Vermeidung unmittelbar drohender Abrutschungen nicht durchführt; 

 32. entgegen einer Vorschreibung gemäß § 100 Abs. 1 lit. f Fällungen zur 
Vermeidung unmittelbar drohender Abrutschungen nicht durchführt; 

 33. gemäß § 101 Abs. 4 bewilligungspflichtige Bringungen ohne 
behördliche Bewilligung oder unter Nichtbeachtung vorgeschriebener 
Bedingungen und Auflagen durchführt; 

 33. gemäß § 101 Abs. 4 bewilligungspflichtige Bringungen ohne 
behördliche Bewilligung oder unter Nichtbeachtung vorgeschriebener 
Bedingungen und Auflagen durchführt; 
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 34. als Waldeigentümer der gemäß § 113 Abs. 1 bis 3 vorgeschriebenen 
Pflicht zur Bestellung von Forstorganen nicht nachkommt; 

 34. als Waldeigentümer der gemäß § 113 Abs. 1 bis 3 vorgeschriebenen 
Pflicht zur Bestellung von Forstorganen nicht nachkommt; 

(Anm.: Z 35 bis Z 40 aufgehoben durch BGBl. Nr. 419/1996) (Anm.: Z 35 bis Z 40 aufgehoben durch BGBl. Nr. 419/1996) 

 41. für die Zeit der Geltungsdauer der Übergangsbestimmungen des § 184  41. für die Zeit der Geltungsdauer der Übergangsbestimmungen des § 184 

Räumden nicht innerhalb der in Z 1 vorgesehenen Fristen 
wiederbewaldet, 

Räumden nicht innerhalb der in Z 1 vorgesehenen Fristen 
wiederbewaldet, 

einem gemäß Z 7 erlassenen Bescheid über Ausnahmen vom Verbot 
des Feueranzündens zuwiderhandelt, 

einem gemäß Z 7 erlassenen Bescheid über Ausnahmen vom Verbot 
des Feueranzündens zuwiderhandelt, 

den gemäß Z 8 Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen über Bekämpfung 
von Forstschädlingen oder den im Abs. 2 dieser Bestimmung 
angeführten Bewilligungen nicht nachkommt, 

den gemäß Z 8 Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen über Bekämpfung 
von Forstschädlingen oder den im Abs. 2 dieser Bestimmung 
angeführten Bewilligungen nicht nachkommt, 

den Vorschreibungen der Z 9 Abs. 2 über Bringungsanlagen nicht 
nachkommt, 

den Vorschreibungen der Z 9 Abs. 2 über Bringungsanlagen nicht 
nachkommt, 

den Vorschreibungen in den in Z 10 näher bezeichneten Bescheiden 
und Genehmigungen nicht nachkommt, 

den Vorschreibungen in den in Z 10 näher bezeichneten Bescheiden 
und Genehmigungen nicht nachkommt, 

die in Z 11 bezeichneten Maßnahmen und Verfügungen nicht beachtet 
oder diesen zuwiderhandelt, 

die in Z 11 bezeichneten Maßnahmen und Verfügungen nicht beachtet 
oder diesen zuwiderhandelt, 

Vermehrungsgut entgegen der gemäß Z 15 näher bezeichneten 
Übergangsregelung erzeugt, einführt oder sonst in Verkehr setzt, den 
gemäß Z 16 angeführten Regelungen zuwiderhandelt; 

Vermehrungsgut entgegen der gemäß Z 15 näher bezeichneten 
Übergangsregelung erzeugt, einführt oder sonst in Verkehr setzt, den 
gemäß Z 16 angeführten Regelungen zuwiderhandelt; 

 b)   b)  

 1. bis 35. …  1. bis 35. … 

 c)   c)  

 1. bis 13. …  1. bis 13. … 

begeht – sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist – eine 
Verwaltungsübertretung. Diese Übertretungen sind in den Fällen 

begeht – sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist – eine 
Verwaltungsübertretung. Diese Übertretungen sind in den Fällen 

 1. der lit. a mit einer Geldstrafe bis zu 7 270 Euro oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu vier Wochen, 

 1. der lit. a mit einer Geldstrafe bis zu 7 270 Euro oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu vier Wochen, 

 2. der lit. b mit einer Geldstrafe bis zu 3 630 Euro oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen, 

 2. der lit. b mit einer Geldstrafe bis zu 3 630 Euro oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen, 

 3. der lit. c mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis 
zu einer Woche 

 3. der lit. c mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis 
zu einer Woche 

zu ahnden. zu ahnden. 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 179. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1976 in Kraft. § 179. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1976 in Kraft. 

(2) bis (10) … (2) bis (10) … 

 (11) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2020 treten § 45 
Abs. 3, § 119 Abs. 2 Z 1, Abs. 3 bis 6, § 120 Abs. 1 Z 2 sowie § 174 Abs. 1 lit. a 
Z 19a und 19b am xx.xx.2020 in Kraft. 
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